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Einleitung 

Die Fortpflanzungsmedizin hat sich in den vergangenen Jahren rasant entwickelt. 
War die Geburt des ersten In-vitro-gezeugten Kindes Louise Brown in den 70er 
Jahren noch eine Sensation, die Zweifel an der ethischen Vertretbarkeit dieses Ver-
fahrens auslöste, sind solche Stimmen heute überwiegend verstummt. Das Verfah-
ren der künstlichen Befruchtung ist weitgehend etabliert und gesellschaftlich ak-
zeptiert. Der Fortpflanzungsmedizin ist die genetische Grundlagenforschung zur 
Seite getreten, der zunehmend die Isolierung bestimmter Erbinformationen  der Zel-
le, die Entschlüsselung des menschlichen Erbguts gelingt. Im Rahmen eines gigan-
tischen Forschungsprojekts haben Forscherteams1 die Bausteine des menschlichen 
Genoms zu 95 % aufgeschlüsselt und sind jüngst mit den Forschungsergebnissen an 
die Öffentlichkeit  getreten. In der medizinischen Anwendung sind die Erkenntnisse 
der genetischen Grundlagenforschung im Kampf gegen Erbkrankheiten von beson-
derem Interesse. Die Entschlüsselung des Erbguts erleichtert es, die Ursachen von 
Erbkrankheiten zu erkennen. Bis heute sind schon ca. 5000 Erbkrankheiten be-
kannt, die auf eine Veränderung in einem Gen oder dessen Ausfall zurückgeführt 
werden können. 

Seit Ende der achtziger Jahre wird im Ausland die Präimplantationsdiagnostik 
als Form der vorgeburtlichen Diagnostik angewendet. Außerhalb des Mutterleibes 
gezeugte Embryonen können in den ersten Tagen nach der Befruchtung auf be-
stimmte genetische Belastungen und Chromosomenstörungen untersucht werden. 
Wird festgestellt, daß der Embryo Träger der befürchteten Erbkrankheit ist, wird er 
nicht in den Uterus transferiert.  In Deutschland stößt die Präimplantationsdiagno-
stik auf besondere Zurückhaltung. Dementsprechend ist der Gesetzgeber mit dem 
Embryonenschutzgesetz dem Verfahren  der Präimplantationsdiagnostik entgegen-
getreten. Allerdings wächst der Druck der Wissenschaft auf die entsprechenden Re-
gelungen des Embryonenschutzgesetzes; Experten verlangen eine Liberalisierung 
des Gesetzes.2 Dabei steht ihnen unter anderem argumentativ die Tatsache zur Sei-

1 An der Erbgut-Analyse des menschlichen Genoms arbeiten die Fa. Celera Genomics und 
das internationale Humangenom-Projekt. 

2 Die Zeit vom 8. Juli 1999, S. 35, „Im Zweifel für die Diagnose"; Die Zeit vom 6. Septem-
ber 1996, S. 33, „Darf  das Embryonenschutzgesetz geändert werden? Tabu am Ende44; Frank-
furter  Rundschau vom 20.10.1997, S. 22, „Acht Zellen minus eins - Embryonen-Auslese vor 
Implantation bald erlaubt?44; Die Zeit vom 28. Juni 1996, S. 31, „Das perfekte Baby, Gentests 
vor der Geburt bedrohen das Embryonenschutzgesetz44; Deutsche  Forschungsgemeinschaft, 
Forschungsfreiheit  - Ein Plädoyer für bessere Rahmenbedingungen der Forschung in Deutsch-
land, S. 37; Kommission  für  Öffentlichkeitsarbeit  und ethische  Fragen  der  Gesellschaft  für  Hu-
mangenetik  e. V,  Stellungnahme zur Präimplantationsdiagnostik, Med. Genetik 4/1995, S.420. 
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te, daß in vielen Staaten die Präimplantationsdiagnostik erlaubt ist und durchge-
führt  wird, so ζ. B. in Belgien, in den Niederlanden, in England, in Dänemark, in 
Schweden3 sowie in den USA und Australien, so daß für den deutschen Gesetzge-
ber mit seinen restriktiven Regelungen des Embryonenschutzgesetzes ein erhöhter 
Rechtfertigungsdruck  besteht. 

Im Jahre 1996 hat das Votum der Ethikkommission der Medizinischen Universi-
tät zu Lübeck4 in der Öffentlichkeit  für Aufsehen gesorgt und die Diskussion um die 
Präimplantationsdiagnostik stimuliert. Die Kommission hatte über einen Antrag auf 
Durchführung  einer Präimplantationsdiagnostik zur frühen pränatalen Diagnostik 
einer Mukoviszidosemutation im Falle eines Ehepaares zu befinden. Beide Eltern 
waren Träger der Mutation, so daß das Risiko, ein Kind mit beiden mutierten Genen 
zu zeugen, bei 25 % lag. Das Paar hatte schon ein Kind, bei dem eine Mukoviszido-
se festgestellt worden war und wünschte sich nun ein gesundes zweites Kind. Die 
Ethikkommission hielt in dem konkreten Fall die Vornahme einer Präimplantations-
diagnostik für ethisch unbedenklich, stimmte dem Antrag mit Rücksicht auf die Re-
gelungen des Embryonenschutzgesetzes allerdings nicht zu. Der Fall führt  exem-
plarisch das ethische Dilemma der Präimplantationsdiagnostik vor Augen. Einer-
seits ist eine Präimplantationsdiagnostik für betroffene  Paare oft die letzte Hoff-
nung zur Erfüllung ihres Wunsches nach einem gesunden Kind, andererseits gefähr-
det sie ungeborenes Leben, könnte eugenischen Tendenzen und mißbräuchlicher 
Verwendung von Embryonen Vorschub leisten und nicht zuletzt die gesellschaftli-
che Akzeptanz Behinderter gefährden. Angesichts der unheilvollen Erfahrungen 
der Deutschen unter der nationalsozialistischen Diktatur, die mit ihren Rassegeset-
zen ihre Vorstellungen von Rasse und Erbgut durchzusetzen suchte und dabei in 
menschenverachtender Weise individuelles Leben opferte, wiegen in Deutschland 
diese Bedenken besonders schwer. Das Entsetzen über diese Vergangenheit birgt al-
lerdings die Gefahr,  den vernunftgeleiteten öffentlichen  Diskurs über die Präim-
plantationsdiagnostik zu erschweren. So wird beispielsweise häufig übersehen, daß 
eugenisches Gedankengut schon in der Antike wurzelt5 und international gegen 
Ende des 19. Jahrhunderts und zu Beginn des 20. Jahrhunderts sich breiter Zustim-
mung erfreute.  Dieser Hinweis mag deutlich machen, daß der schlichte Verweis auf 
Erfahrungen mit dem nationalsozialistischen Regime den sich im Zusammenhang 
mit der Anwendung der Gentechnologie auf den Menschen stellenden ethischen 
und rechtlichen Fragen nicht gerecht werden kann.6 

3 In der Europäischen Union lassen insgesamt zehn Staaten die Präimplantationsdiagnostik 
bereits zu, vgl. BTDrucks. 14/4098, S.2. 

4 Votum der Ethikkommisison der Medizinischen Universität zu Lübeck, Aktenzei-
chen 84/95; hierzu: Oehmichen,  EthikMed (1999) 11, S. 16ff. 

5 Siehe Piaton,  Der Staat, Fünftes Buch, der der Auffassung  war, der Staat solle die Tötung 
mißgestalteter Kinder durchsetzen. 

6 Ausführlich zum Eugenik-Argument: Junker/Paul  in: Engels (Hrsg.), Biologie und Ethik, 
S. 161 ff. 



Einleitung 

Indes ist nicht eine ethisch-moralische Bewertung, sondern eine Untersuchung 
zentraler Rechtsfragen der Präimplantationsdiagnostik Gegenstand dieser Arbeit. 
Es kann allerdings nicht verhehlt werden, daß die verfassungsrechtliche  Bewertung 
der Problematik sich in besonderem Maße mit dem Problem der Abgrenzung von 
Recht und Ethik konfrontiert  sieht. 

Gang der Untersuchung 

Den juristischen Ausführungen ist eine zum Verständnis des Verfahrens  erforder-
liche Darstellung der biomedizinischen Grundlagen der Präimplantationsdiagnostik 
(Teil 1) vorangestellt. Es schließt sich eine Untersuchung der Regelungen des Em-
bryonenschutzgesetzes an (Teil 2). 

Dreh- und Angelpunkt des Verfassungsrechtsproblems  „Präimplantationsdia-
gnostik" ist die verfassungsrechtliche  Stellung des Präimplantationsembryos und 
die sich daraus ergebenden Vorgaben für den Gesetzgeber, insbesondere im Hin-
blick auf die Grundrechte auf Leben und körperliche Unversehrheit aus Art. 2 
Abs. 2 S. 1 GG sowie im Hinblick auf das im Jahre 1994 ins Grundgesetz aufge-
nommene neue Grundrecht aus Art. 3 Abs. 3 S. 2 GG, wonach niemand wegen sei-
ner Behinderung benachteiligt werden darf.  Es stellt sich darüber hinaus die Frage, 
ob und inwieweit der Menschenwürdesatz des Grundgesetzes für eine verfassungs-
rechtliche Beurteilung der Präimplantationsdiagnostik fruchtbar  gemacht werden 
kann. Dementsprechend ist Teil 3 der Untersuchung den verfassungsrechtlichen 
Schutzpflichten im Hinblick auf die o. g. Grundrechte gewidmet sowie der Frage, 
ob und inwieweit der Gesetzgeber mit dem Embryonenschutzgesetz seiner Schutz-
pflicht nachgekommen ist. 

Der letzte Teil (Teil 4) erweitert die Untersuchung zur Präimplantationsdiagno-
stik im europäischen Rahmen und widmet sich den Regelungen des Übereinkom-
mens über Menschenrechte und Biomedizin des Europarates sowie dem Zusatzpro-
tokoll über das Verbot des Klonens menschlicher Lebewesen. Datenschutzrechtli-
che Fragen sind nicht Gegenstand der Untersuchung. 


